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Anlage zur Sitzungsvorlage mit der Drucksachen-Nr. BV 19/3567 

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 48 – An der alten Markthalle 

Auflistung der Stellungnahmen 
aus den Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie der interkommunalen Abstimmung nach § 2 Abs. BauGB 

 
Bewertung und Gewichtung des Abwägungsmaterials sowie Würdigung 

 

Stellungnahme Bewertung und Gewichtung des Abwägungsmaterials sowie Würdigung 

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems - mit Schreiben vom 27. Juli 2018 

Untere Wasserbehörde 

Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht ist folgendes auszuführen: 

In dem betreffenden Gebiet sind Gewässer, Wasserschutzgebiete und Bodenschutz-
flächen nicht kartiert. 

In der Planung werden Aussagen zur Rückhaltung des Niederschlagswassers in Zis-
ternen mit Zwangsentwässerung und Mulden gemacht. 

Es wird hier lediglich eine Empfehlung ausgesprochen: 

Inwiefern diese Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen auch praktisch umsetzbar 
sind, kann anhand der Planung nicht nachvollzogen werden, da keine Aussage zur 
Versickerungsfähigkeit des Bodens getroffen wird. Gerade in Anbetracht der steilen 
Lage des Geländes ist unbedingt zu vermeiden, dass durch Versickerungsmaßnah-
men des Oberliegers das Grundstück des Unterliegers beeinträchtigt wird. 

Im Bebauungsplan wird eine Versickerung von Niederschlagswasser auf den Grund-
stücksflächen nicht verbindlich festgesetzt. Konform mit der Bewertung mit der Unte-
ren Wasserbehörde kann eine verbindliche Festsetzung der Versickerung auf den 
Grundstücken aufgrund der topographischen Lage des Plangebietes nicht zielfüh-
rend sein. 

Die grundsätzliche Entwässerungskonzeption ist mit der SGD Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz vorabgestimmt. Weitergehende 
Einzelheiten werden im Zuge der konkreten entwässerungstechnischen Erschlie-
ßungsplanung festgelegt. Darüber hinaus ist es vorgesehen, dass Regelungen im 
Erschließungsvertrag zur Anlage der Zisternen mit Zwangsentwässerung auf den 
Privatgrundstücken erfolgen. 

Zur Teilstellungnahme der Unteren Wasserbehörde wird kein inhaltlicher Änderungs-
bedarf für den Bebauungsplan erkannt. 

Untere Naturschutzbehörde 

Aus naturschutzfachlicher Sicht werden folgende Hinweise gegeben: 

Das Plangebiet hat ein Alleinstellungsmerkmal im Hinblick auf die Lage und Größe 
eines flächigen „Vogelschutzgehölzes“ innerhalb der Siedlungslage, das sich seit vie-
len Jahren in der Sukzession befindet. 

Es handelt sich um einen Trittsteinbiotop mit Biotopvernetzungsfunktion für die Vo-
gelwelt im Siedlungsgebiet der Stadt Lahnstein. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen verstößt der o.g. Bebauungsplan 
gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, weil eine Fortpflanzungsstätte für bestimmte Vo-

Im Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange wurde ein Fachgutachten bei der Be-
ratungsgesellschaft „Natur“ erstellt. 

Die Voruntersuchungsergebnisse, die in zusammenfassender Art und Weise in der 
Begründung zum Bebauungsplan auch dargelegt sind, zeugen nicht von einer arten-
schutzrechtlich besonders kritischen Fläche. Tabubereiche, die rechtlich einer Be-
bauung entgegenstehen, wurden nicht festgestellt. 

Das Gutachten liegt zwischenzeitlich mit Datum vom November 2018 vor. 

Die Planung in eine Befreiungslage hinein, lässt sich aus den Ergebnissen des Ar-
tenschutzgutachtens nicht ableiten. So wird im Gutachten ausgeführt: 
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gelarten ersatzlos verloren geht. 

Dies betrifft insbesondere in Gebüschen brütende und in Alt- und Totholz lebende 
Vogelarten. 

Die derzeitige Regelung über das Aufhängen von Nistkästen auf den Baugrundstü-
cken ist nicht im Einzelfall der jeweiligen Handlung im Sinne des § 44 BNatSchG zu-
zuordnen. 

Die Festsetzung ist nicht vollzugstauglich, weil erst bei einer Beseitigung des Bra-
chestadiums durch eine Nutzungsänderung der Umfang der artenschutzrechtlichen 
Problematik deutlich wird. 

Der Grundstückseigentümer eines Baugrundstücks muss rechtlich sicher sein, dass 
ein Baugrundstück bebaubar ist und keine artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
seinem Handeln entgegenstehen. 

Nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde wird hier in eine Befreiungslage 
hineingeplant, denn Gebüschbewohner verlieren eine Lebensstätte, die auch nicht 
durch Bepflanzungsauflagen kompensiert werden kann. 

Natürliche Fluchtdistanzen und der Einfluss von Haustieren wie Katzen, lässt keine 
Wiederbesiedelung durch die beeinträchtigten Vogelarten zu, die aufgrund der be-
stehenden Biotopstrukturen bekannt sind. 

Die gleiche Problematik besteht für Höhlenbäume, die sich im Gebiet befinden und 
bereits aus Gründen der Verkehrssicherheit in einem Baugebiet nicht erhalten wer-
den können. 

Ein Ersatz für Lebewesen von Alt- und Totholz ist im Neubaugebiet nicht durchführ-
bar. 

Eine abschließende Beurteilung der Problematik ist derzeit noch nicht möglich. 

Es fehlt die noch nicht fertig gestellte Brutvogelkartierung. 

„Da durch das Vorhaben unter Zugrundelegung unten präzisierter Kompensations-
maßnahmen gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, 
stehen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entge-
gen. Die Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür 
nötigen Voraussetzungen kann entfallen.“ 

Die Ergebnisse des eingeholten Artenschutzgutachtens werden in die Planunterla-
gen eingearbeitet und bei der Maßnahmenumsetzung berücksichtigt. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird eine externe, arten-
schutzrechtliche Kompensationsmaßnahme in die Planung eingebracht, die insbe-
sondere der Avifauna dient. 

Vorgesehen ist eine Maßnahme zur Waldrandentwicklung einige hundert Meter öst-
lich des Plangebietes (Waldrand östlich der Bebauung entlang der Straßen Waldring 
und Am Lichterkopf). 

Darüber hinaus erfolgen vorgezogene Maßnahmen durch das Aufhängen von Nist- 
und Fledermauskästen im Bereich der externen artenschutzrechtlichen Kompensati-
onsmaßnahme. 

Weitere Anforderungen der Kompensationsmaßnahmen und Handlungsanweisungen 
werden in die Planentwurfsfassung eingearbeitet und aufgezeigt, wie hiermit in der 
Planung und späteren Maßnahmenumsetzung umgegangen werden kann und soll. 

 Abwägungsvorschlag I: 
Die Ergebnisse des eingeholten Artenschutzgutachtens werden in die 
Planunterlagen eingearbeitet und bei der Maßnahmenumsetzung 
berücksichtigt. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird 
eine externe, artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme in die Planung 
eingebracht, die insbesondere der Avifauna dient.  

Untere Landesplanungsbehörde 

Nach dem seit dem 11. Dezember 2017 verbindlichen Regionalen Raumordnungs-

Der Hinweis auf die Darstellung einer Grünzäsur am nördlichen Plangebietsrand ge-
mäß den Darstellungen des im Dezember 2017 verbindlich gewordenen Raumord-
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plan Mittelrhein-Westerwald (im Nachfolgenden RROP) ist im oberen Teilbereich des 
o.g. Bebauungsplanes eine Grünzäsur ausgewiesen. 

Nach Ziel 54, Kapitel 2.1.1 „Regionale Grünzüge, Grün- und Siedlungszäsuren“ sind 
Grünzäsuren zu erhalten. 

Innerhalb der Grünzäsuren ist eine Bebauung nicht zulässig. In der Begrün-
dung/Erläuterung hierzu heißt es, dass Grünzäsuren im hochverdichteten Raum 
ausgewiesen sind. Sie gliedern die Siedlungsbereiche und verbinden innerörtliche 
Grünflächen mit der freien Landschaft. 

Zwischen den Siedlungsflächen sind sie Vernetzungselemente von Lebensräumen 
von Tieren und Pflanzen, Verbindungen von Naherholungsgebieten und Kli-
maschneisen. In einigen Bereichen, insbesondere in Verdichtungsräumen oder in 
Tallagen, wird der Biotopverbund nur noch über relativ enge unbebaute Stellen zwi-
schen den Siedlungsflächen gewährleistet. 

Diese unbebauten Flächen sind daher wichtige Korridore für Austausch und Wech-
selbeziehungen im Rahmen des regionalen Biotopverbundes, die dringend von einer 
Bebauung oder Inanspruchnahme für infrastrukturelle Planungen freizuhalten sind, 
um erforderliche Mindestbreiten für den Biotopverbund und den Populationsaus-
tausch zu sichern. 

Zur Beurteilung eines materiellen Zielkonfliktes teilte die Obere Naturschutzbehörde 
hinsichtlich der von ihr zu vertretenden Belange mit, dass von dort keine Bedenken 
bestehen. 

Hinsichtlich der siedlungsgliedernden Funktion der Grünzäsur muss seitens der Stadt 
Lahnstein noch nachgewiesen werden, inwieweit diese o.g. Punkte (siedlungsglie-
dernde Funktionen der Grünzäsur) momentan erfüllt werden und wie diese durch das 
geplante Vorhaben beeinträchtigt werden würden. 

nungsplans wird zur Kenntnis genommen. Die Darstellungen des Regionalen Raum-
ordnungsplans richten sich vorrangig an die übergeordnete Planungsebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung, sprich Flächennutzungsplanung. Für die vorliegende 
Fläche liegt bereits ein genehmigter und damit wirksamer Flächennutzungsplan vor, 
der für die Plangebietsfläche bereits Wohnbaufläche ausweist. Die Bauflächendar-
stellung des Flächennutzungsplans ist damit behördenverbindlich. 

In der Begründung ist dargelegt: 

Die gebietsbezogenen Darstellungen des Regionalen Raumordnungsplans Mittel-
rhein-Westerwald sind für die Aufstellung des Bebauungsplans darüber hinaus nicht 
weiter entscheidend, weil im wirksamen Flächennutzungsplan bereits eine Bauflä-
chennutzung für Wohnbaufläche erfolgt ist. Damit ist aus Sicht der übergeordneten 
Bauleitplanung bereits eine grundsätzlich positive Entscheidung für die weitere 
wohnbauliche Entwicklung der Stadt an dieser Stelle gefasst worden. 

Eine Trennung der Siedlungsbereiche zwischen der Stadt Koblenz und der letzten 
Bebauung auf der Gemarkung Lahnstein liegt bereits jetzt im Bestand nicht vor. So 
ist auf die bereits entlang der Kölner Straße und Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 
vorhandene, durchgehende Wohnbebauung zu verweisen. Auch entlang der Bun-
desstraße B 42 befindet sich mit gewerblicher Nutzung bereits parallel zur Bundes-
straße eine durchgehende Bebauung. Nichtsdestotrotz schließt ein trennender Grün-
zug aus West-Ost-Richtung östlich des Gewerbes, welches direkt an der B 42 liegt, 
an. In der Plankonzeption des Bebauungsplans ist im nördlichen Randbereich zudem 
eine größere private Grünfläche festgesetzt, so dass auch die hier vorhandene Grün-
fläche gesichert wird. 

Ein weitergehender Erhalt von Grünflächen würde das Planungsziel der Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung durch Nutzung der vorliegenden innerörtlichen Frei-
flächen konterkarieren. 

Das Plangebiet hat eine absolute Insellage und ist von Siedlungsbebauung und Ver-
kehrsinfrastruktur umschlossen. Insbesondere im Osten besteht zudem die vierspu-
rige Schnellstraße der B 42 mit erheblicher Trennwirkung. 

In die Begründung werden ergänzende argumentative Bewertungen zur Thematik 
„Siedlungszäsur“ aufgenommen. 

 Abwägungsvorschlag II: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Der Bebauungsplan kann aus den 
Darstellungen des genehmigten und damit wirksamen Flächennutzungsplans 
entwickelt werden. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz - mit Schreiben vom 25. Juli 2018  

 

Kein Abwägungsbedarf. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

III. Referat 41 - Obere Landesplanungsbehörde 

Nach dem seit dem 11. Dezember 2017 verbindlichen Regionalen Raumordnungs-
plan Mittelrhein-Westerwald (im Nachfolgenden RROP) ist im oberen Teilbereich des 
o.g. Bebauungsplanes eine Grünzäsur ausgewiesen. 

Nach Ziel 54, Kapitel 2.1.1 „Regionale Grünzüge, Grün- und Siedlungszäsuren“ sind 
Grünzäsuren zu erhalten. 

Innerhalb der Grünzäsuren ist eine Bebauung nicht zulässig. In der Begrün-
dung/Erläuterung hierzu heißt es, dass Grünzäsuren im hochverdichteten Raum 
ausgewiesen sind. Sie gliedern die Siedlungsbereiche und verbinden innerörtliche 
Grünflächen mit der freien Landschaft. 

Zwischen den Siedlungsflächen sind sie Vernetzungselemente von Lebensräumen 
von Tieren und Pflanzen, Verbindungen von Naherholungsgebieten und Klima-
schneisen. In einigen Bereichen, insbesondere in Verdichtungsräumen oder in Talla-
gen, wird der Biotopverbund nur noch über relativ enge unbebaute Stellen zwischen 
den Siedlungsflächen gewährleistet. 

Diese unbebauten Flächen sind daher wichtige Korridore für Austausch und Wech-
selbeziehungen im Rahmen des regionalen Biotopverbundes, die dringend von einer 

Der Hinweis auf die Darstellung einer Grünzäsur am nördlichen Plangebietsrand ge-
mäß den Darstellungen des im Dezember 2017 verbindlich gewordenen Raumord-
nungsplans wird zur Kenntnis genommen. Die Darstellungen des Regionalen Raum-
ordnungsplans richten sich vorrangig an die übergeordnete Planungsebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung, sprich Flächennutzungsplanung. Für die vorliegende 
Fläche liegt bereits ein genehmigter und damit wirksamer Flächennutzungsplan vor, 
der für die Plangebietsfläche bereits Wohnbaufläche ausweist. Die Bauflächendar-
stellung des Flächennutzungsplans ist damit behördenverbindlich. 

In der Begründung ist dargelegt: 

Die gebietsbezogenen Darstellungen des Regionalen Raumordnungsplans Mittel-
rhein-Westerwald sind für die Aufstellung des Bebauungsplans darüber hinaus nicht 
weiter entscheidend, weil im wirksamen Flächennutzungsplan bereits eine Bauflä-
chennutzung für Wohnbaufläche erfolgt ist. Damit ist aus Sicht der übergeordneten 
Bauleitplanung bereits eine grundsätzlich positive Entscheidung für die weitere 
wohnbauliche Entwicklung der Stadt an dieser Stelle gefasst worden. 

Eine Trennung der Siedlungsbereiche zwischen der Stadt Koblenz und der letzten 
Bebauung auf der Gemarkung Lahnstein liegt bereits jetzt im Bestand nicht vor. So 
ist auf die bereits entlang der Kölner Straße und Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 
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Bebauung oder Inanspruchnahme für infrastrukturelle Planungen freizuhalten sind, 
um erforderliche Mindestbreiten für den Biotopverbund und den Populationsaus-
tausch zu sichern. 

Zur Beurteilung eines materiellen Zielkonfliktes teilte die Obere Naturschutzbehörde 
hinsichtlich der von ihr zu vertretenden Belange mit, dass von dort keine Bedenken 
bestehen. 

Hinsichtlich der siedlungsgliedernden Funktion der Grünzäsur muss seitens der Stadt 
Lahnstein noch nachgewiesen werden, inwieweit diese o.g. Punkte (siedlungsglie-
dernde Funktionen der Grünzäsur) momentan erfüllt werden und wie diese durch das 
geplante Vorhaben beeinträchtigt werden würden. 

vorhandene, durchgehende Wohnbebauung zu verweisen. Auch entlang der Bun-
desstraße B 42 befindet sich mit gewerblicher Nutzung bereits parallel zur Bundes-
straße eine durchgehende Bebauung. Nichtsdestotrotz schließt ein trennender Grün-
zug aus West-Ost-Richtung östlich des Gewerbes, welches direkt an der B 42 liegt, 
an. In der Plankonzeption des Bebauungsplans ist im nördlichen Randbereich zudem 
eine größere private Grünfläche festgesetzt, so dass auch die hier vorhandene Grün-
fläche gesichert wird. 

Ein weitergehender Erhalt von Grünflächen würde das Planungsziel der Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung durch Nutzung der vorliegenden innerörtlichen Frei-
flächen konterkarieren. 

Das Plangebiet hat eine absolute Insellage und ist von Siedlungsbebauung und Ver-
kehrsinfrastruktur umschlossen. Insbesondere im Osten besteht zudem die vierspu-
rige Schnellstraße der B 42 mit erheblicher Trennwirkung. 

In die Begründung werden ergänzende argumentative Bewertungen zur Thematik 
„Siedlungszäsur“ aufgenommen. 

 Abwägungsvorschlag II (dito): 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Der Bebauungsplan kann aus den 
Darstellungen des genehmigten und damit wirksamen Flächennutzungsplans 
entwickelt werden.  

 

Kein Abwägungsbedarf. 
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Das Plangebiet wird am östlichen Rand entlang der Bestandsbebauung insoweit ver-
kleinert, so dass die zulässige Grundfläche des Bebauungsplans unterhalb des unte-
ren Schwellenwertes von 20.000 m² Grundfläche liegt. 

In diesem Fall entfällt der Erfordernis der Vorprüfung nach § 13a Abs. 1 
Nr. 2 BauGB. 

 

Der Ziel- und Quellverkehr aus dem Plangebiet ist im Verkehrsgutachten berücksich-
tigt. 

Die Aufnahme über zulässige Materialien und Farbgebung von Dacheindeckung und 
Fassadengestaltung in die Festsetzungen ist nach aktueller Rechtslage problema-
tisch und nicht rechtssicher festsetzbar. 

So verweist das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße unter Verweis auf 
weitere Gerichtsurteile in seinem Urteil vom 8. Dezember 2003 (Az. 3 K 761/03.NW) 
darauf, dass eine gestalterische Festsetzung zur Beschränkung der Dacheinde-
ckungsfarbe in § 88 Abs. 1 Ziffer 1 LBauO keine ausreichende Rechtsgrundlage fin-
det, da eine Gestaltungsfreiheit, die sich aus dem rechtsstaatlichen Abwägungsgebot 
und dem Eigentumsrecht ergebenden Grenzen einzuhalten hat. Demnach wird die 
planerische Gestaltungsfreiheit durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie das 
Übermaßverbot und insbesondere das durch Art. 14 GG geschützte Wesen des Ei-
gentums begrenzt. Es wird zudem ausgeführt, dass der Wunsch nach bloßer Einheit-
lichkeit von vornherein kein hinreichend gewichtiges Konzept zur Zurückdrängung 
der Baufreiheit darstellt. 
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Diese rechtliche Auffassung wurde ebenfalls durch das Verwaltungsgericht Trier mit 
seinem Urteil vom 26. September 2012 (Az.: 5 K 441/12.TR) bestätigt. Auch diesem 
ist zu entnehmen, dass zwar § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO die Gemeinden, 
zur Durchführung gestalterischer Absichten über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen in bestimmten bebauten oder unbebauten Teilen des Gemeindegebietes 
ermächtigt, verwehrt jedoch den Gemeinden ein uneingeschränktes Gestaltungs-
recht. Unter Verweis auf weitere Gerichtsurteile wird ausgeführt, dass die Gemein-
den nicht ermächtigt sind Baugestaltungsvorschriften zur Verwirklichung irgendeiner 
planerischen Absicht zu erlassen und verweist auf die Einschränkung der Befugnis 
zum Erlass baugestalterischer Vorschriften durch Art. 14 GG (garantierte Baufrei-
heit). 

Demnach sind Gestaltungsanforderungen nicht allgemein zulässig, sondern nur bei 
bestimmten, für die Gestaltung des Ortsbildes notwendigen Anlässen, die gerade für 
dieses Gebiet charakteristisch sind und verweist zudem auf die fehlende Ermächti-
gung der Gemeinden durch die LBauO zur Regelung solcher Bauteile, die nur eine 
eingeschränkte oder gar keine ortsbildprägende Wirkung aufweisen. Diese Rechts-
auffassung dient demnach der grundrechtlich geschützten Baufreiheit, der ein ange-
messener Raum zuzugestehen ist. 

Der Blick in das Luftbild für den Plangebietsbereich und die nähere Umgebung zeigt, 
dass neben dunklen, schieferfarbenen Dacheindeckungen durchaus eine nicht uner-
hebliche Anzahl an roten und rotbraunen Dacheindeckungen vorhanden ist. Es wird 
bezweifelt, dass die allgemeine Lage in einem sehr großräumigen Welterbegebiet 
hinreichend geeignet ist, die allgemeine Baufreiheit einzuschränken, wenn eine ent-
sprechende Dachfarbenregelung in den Bebauungsplan aufgenommen werden wür-
de. 

Aus gleichen Gründen wird der Anregung zur verbindlichen Festsetzung von Hellbe-
zugswerten (Remissionswerten) für die Fassadengestaltung nicht entsprochen.  

 Abwägungsvorschlag III: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt.  
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur - mit Schreiben vom 31. Juli 2018 

 

Im Hinblick auf den weiteren Verweis auf eine Beteiligung des Landesamtes für Ge-
ologie und Bergbau in Mainz ist festzustellen, dass seitens der genannten Fachbe-
hörde eine fachliche Stellungnahme mit Datum vom 2. August 2018 vorliegt. Die sei-
tens des Landesamtes für Geologie und Bergbau gegebenen Hinweise werden im 
weiteren Planverfahren berücksichtigt. Grundsätzlicher Planänderungsbedarf ergibt 
sich aber hieraus für die Plankonzeption nicht. 

Dem in den Planunterlagen aufgezeigten vorläufigen Erschließungskonzept im Hin-
blick auf die Niederschlagswasserbeseitigung wird zugestimmt. Die in der Stellung-
nahme genannten Details zu inhaltlichen Anforderungen an die Entwässerungspla-
nung werden im Rahmen der fachtechnischen Erschließungsplanung (Entwässe-
rungskonzeption) im Einzelnen genehmigungsfähig vorbereitet. 

Für die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans ergibt sich aus der Stellungnahme 
kein Planänderungsbedarf. 
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 Abwägungsvorschlag IV: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt.  

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz - mit Schreiben vom 18. Juli 2018 

In Bezug auf dieses Vorhaben sind aus der Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege 
keine denkmalpflegerischen Belange betroffen. 

Die Direktion Landesarchäologie ist gesondert zu beteiligen. 

Kein Abwägungsbedarf.  

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-
gie, Außenstelle Koblenz - mit Schreiben vom 2. August 2018 

 

Es wird in der Stellungnahme mitgeteilt, dass die Plangebietsfläche als archäologi-
sche Verdachtsfläche eingestuft wird. Geeignete geophysikalische Prospektionsme-
thoden werden als nicht anwendbar bewertet aufgrund des gegebenen Bewuchses 
der Fläche. Es werden daher Sondagen gefordert. 

Die Sondage (deutsch: Probeschnitt oder Grabungssondage) ist ein archäologisches 
Verfahren zur Abklärung von Schichtfolgen bei der Voruntersuchung eines Terrains, 
das zur Ausgrabung ansteht. Dabei werden verteilt über die Fläche mehrere etwa 
1 m² große Probegrabungen möglichst bis auf den „gewachsenen Boden“ herunter 
geführt. Deutlich erkennbare Schichten ermöglichen einen ersten Überblick, und da-
bei gemachte Einzelfunde lassen sich in günstigen Fällen einer bestimmten Schicht 
zuordnen. Bei einer Sondage sind technische Arbeitsschritte wie das genaue Ein-
messen des Schnittes besonders wichtig. (Quelle: Wikipedia) 

Der Aspekt wird seitens des Vorhaben- und Erschließungsträgers im Weiteren be-
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rücksichtigt. So wird zumindest auch eine Teilrodung des Plangebietes in der vege-
tationsfreien Zeit zwischen 1. Oktober und Ende Februar des Folgejahres erforder-
lich. Dabei können auch Abstimmungen mit der GDKE vorgenommen werden zur 
Anlage von Sondagen. 

Im Hinblick auf die weiter vorgetragenen allgemeinen Hinweise zu Anzeige- und 
Meldepflichten wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechender Hinweis im Be-
bauungsplan bereits beinhaltet ist. 

 Abwägungsvorschlag V: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. 
Eine weitergehende Abstimmung mit der GDKE erfolgt direkt zwischen 
Erschließungsträger und Fachbehörde.  
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz - mit Schreiben vom 2. August 2018 

Zu Bergbau/Altbergbau: 

Die vorgetragenen Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auch der Stadt Lahnstein liegen keine Informationen über tatsächlich erfolgten Ab-
bau im Bereich des Plangebietes vor. Weitergehender Untersuchungsbedarf wird 
hierzu im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung daher nicht erkannt. 

Im weiteren Verfahren wird die Firma Umicore Mining Heritage GmbH & Co.KG, be-
teiligt. 

Es wird ferner aus der Stellungnahme des LGB zur Kenntnis genommen, dass in ei-
ner alten topographischen Karte eine Kiesgrube im Südwesten des Plangebietes 
verzeichnet ist. Weitere Informationen und Unterlagen hierzu liegen der Behörde 
ebenfalls nicht vor. In dem Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der vorgenannten Hinweise emp-
fohlen wird, für die geplanten Bauvorhaben einen Baugrundberater bzw. Geotechni-
ker zu objektbezogenen Baugrunduntersuchungen einzubeziehen. 

In der Planurkunde ist bereits ein Hinweis zu „Eingriffe in den Baugrund“ vorhanden. 
Hierbei wird bereits darauf hingewiesen, dass objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen empfohlen werden. Die weitergehenden Hinweise zu ehemaligem Bergbau 
auf Erze in der Gemarkung Niederlahnstein wird zur Kenntnis genommen. Es handelt 
sich hierbei um keine konkreten Verdachtsmomente innerhalb des Plangebietes 
selbst, sondern um einen allgemeinen Hinweis auf Bergbau in der Gesamtgemar-
kung Niederlahnstein. 

Im Zuge der konkreten Straßen- und Erschließungsplanung werden Boden- und 
Baugrundgutachten eingeholt. Hierbei werden auch Untersuchungen im Hinblick auf 
Verträglichkeiten zwischen dem Wirkpfad „Boden und Mensch“ untersucht. 

Planänderungsbedarf für die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans wird aus der 
Stellungnahme nicht erkannt. 

Zu Boden und Baugrund, mineralische Rohstoffe und zur Radonprognose: 

Kein Abwägungsbedarf. 
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 Abwägungsvorschlag VI: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. 
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Landesbetrieb Mobilität Diez - mit Schreiben vom 17. Juli 2018 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Landesbetriebes Mobilität 
Diez dem Bebauungsplan zugestimmt werden kann unter Beachtung genannter 
straßenrechtlicher Belange.  

 

Die Bauverbotszone von 20 m zur freien Strecke der B 42 (eingemessener Fahr-
bahnrand) wird durch den Bebauungsplan eingehalten. Die im Bebauungsplan fest-
gesetzten nächstgelegenen Baugrenzen rücken nicht näher als 20 m an den Fahr-
bahnrand der B 42 heran. 

Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt.  

Der allgemeine Hinweis auf Immissionsschutzbelange wird in der Planung berück-
sichtigt. 

Zum Bebauungsplan wird ein Immissionsschutzgutachten eingeholt, das u.a. auch 
die Auswirkungen des Verkehrsschalls von der B 42 und weiterer planungsrelevanter 
Erschließungsstraßen berücksichtigt. Erste Ergebnisse waren bereits Teil der Be-
bauungsplanvorentwurfsfassung entsprechend der durchgeführten Behördenbeteili-
gung. Das vollständige Fachgutachten wird den Planunterlagen beigefügt.  
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 Abwägungsvorschlag VII: 
Die Zustimmung des LBM wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt.  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, Bonn - mit Schreiben vom 3. Juli 2018 

 

Kein Abwägungsbedarf.  

Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Westerburg - mit Schreiben vom 12. Juli 2018 

+

Kein Abwägungsbedarf.  
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Handwerkskammer Koblenz - mit Schreiben vom 19. Juli 2017 

 

Kein Abwägungsbedarf. 

Industrie- und Handelskammer Regionalgeschäftsstelle Montabaur - mit Schreiben vom 25. Juli 2018 

vielen Dank für die Einbindung in das o.g. Verfahren. Wir gehen gerne auf die Ein-
bindung in das Verfahren ein und übersenden Ihnen hiermit die Stellungnahme der 
IHK Koblenz, Regionalgeschäftsstelle Montabaur, als Vertretung der regionalen Wirt-
schaft. 

Kein Abwägungsbedarf. 
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Aus Sicht der Unternehmen muss eine langfristige Planungssicherheit für den Be-
stand und die Investitionen gesichert sein. Dazu gehört auch, dass die Unterneh-
mensentwicklung unter angemessenem Aufwand möglich sein muss. Im Norden von 
Lahnstein soll ein noch unbeplanter Innenbereich entlang der B 42 durch den Be-
bauungsplan in ein Allgemeines Wohngebiet und ein Teilstück im Osten an der B 42 
in ein Mischgebiet umgewandelt werden. Die Planung ist aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt; durch das Mischgebiet besteht zusätzlich die Möglichkeit zur Ent-
wicklung von nicht störendem Gewerbe. Das Mischgebiet und damit die Möglichkeit 
zur Schaffung von Gewerbeansiedlungen macht zwar nur einen geringen Teil des 
Geltungsbereichs aus, insgesamt ist es jedoch zu begrüßen, dass die Möglichkeit in 
einem Gebiet gegeben wird, das in der vorbereitenden Bauleitplanung als Wohnnut-
zung vorgesehen ist. 

Somit sehen wir als Fazit keine schwerwiegenden Bedenken in Bezug auf die Maß-
nahme und gehen davon aus, dass die Interessen und Bedürfnisse eventuell be-
troffener Unternehmen gewahrt bleiben. 

inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, Saarlouis - mit Schreiben vom 16. Juli 2018 

 

Kein Abwägungsbedarf.  
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Energienetze Mittelrhein GmbH & Co KG, Koblenz - mit Schreiben vom 19. Juli 2018 

 

Kein Abwägungsbedarf.  

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, Koblenz - mit Schreiben vom 23. Juli 2018  

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich / in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Es kann sich dabei teilweise um 
mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Unsere un-
terirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und 
außerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf 
hin, dass die Gültigkeit dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im 

Die Hinweise zur Berücksichtigung der Belange der Deutschen Telekom werden zur 
Kenntnis genommen und beziehen sich vornehmlich auf die nachfolgenden Pla-
nungsebenen der Erschließungsplanung und Maßnahmenumsetzung und sind für 
diese relevant. 

Die weitergehenden Hinweise auf das möglicherweise Vorkommen von Bleimantel-
kabel im Plangebiet werden zur Kenntnis genommen. Die Aspekte sind im Zuge der 
konkreten Baugebietserschließung und Maßnahmenumsetzung zu berücksichtigen. 

Für Festsetzungen und Inhalte des Bebauungsplans besteht hierzu kein Planände-
rungsbedarf. 

Entsprechend ist die der Stellungnahme beigefügte Kabelschutzanweisung im Rah-
men der Bauleitplanung zur Kenntnis zu nehmen. Festsetzungsbedarf resultiert hie-
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Schriftfeld des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie 
über unsere Planauskunft: 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches / Ihrer Planbereiche befinden sich möglicher-
weise Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt 
werden, so bitten wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen, damit die 
erforderlichen Prüf- und ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergrif-
fen werden können. 

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verwei-
sen wir auf die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzan-
weisung enthält auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwen-
deten Zeichen und Abkürzungen. 

Wir gehen davon aus, dass Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der 
Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre 
Rückantwort, damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die 
Veränderung der Anlagen eingeleitet werden können. 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den 
Baumaßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt 
werden müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst 
an den ausführenden Unternehmer vergeben. 

Wir weisen darauf hin, dass eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen 
durch den von Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 

Wir gehen davon aus, dass der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche 
Einweisung einholt. 

Zur Versorgung des Erschließungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebietes einer Prüfung vorbehalten. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen 
bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden. 

Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die 
Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher sicherzustellen, dass 

- für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet 
eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Straßen und Wege möglich ist, 

- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Tele-

raus für die Planung nicht. 

Weitergehende Einzelheiten sind im Zuge der konkreten Baugebietsrealisierung mit 
der Telekom abzustimmen. 

Im Zuge der Baugebietsrealisierung wird eine frühzeitige Koordinierung mit den Ver-
sorgungsträgern angestrebt, so dass eine reibungslose Erschließungsplanung und 
ein entsprechender Bauablauf gewährleistet werden kann. 

Der Hinweis, dass eine unterirdische Bauweise nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich sei, wird einerseits zur Kenntnis genommen, andererseits wird auf die 
Zusage des Vorstands der Deutschem Telekom AG und der entsprechenden Zusage 
gegenüber der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom Mai 2006 
verwiesen. Hierin wird u.a. zugesichert, dass Leitungen im Rahmen von Gesamt-
baumaßnahmen grundsätzlich unterirdisch verlegt werden und dieses Vorgehen 
auch nicht von finanziellen Beteiligungen oder Sachleistungen der Gemeinden ab-
hängig gemacht wird. Des Weiteren sagte der Vorstand der Deutschen Telekom zu, 
dass diese Haltung der Leitung der Deutschen Telekom zukünftig von allen Nieder-
lassungen umgesetzt wird. 

Es ist zu erwarten, dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Er-
schließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der 
künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

Im Zuge der Baugebietsrealisierung wird eine frühzeitige Koordinierung mit den Ver-
sorgungsträgern angestrebt, so dass eine reibungslose Erschließungsplanung und 
ein entsprechender Bauablauf gewährleistet werden kann. 

Zum vorletzten Spiegelstrich ist anzumerken, dass die Gemeinde grundsätzlich nicht 
zusichern kann, dass im Zuge der Bebauungsplanaufstellung und Konzeption vorge-
sehene Verläufe von Verkehrswegen nicht mehr geändert werden. Es widerspricht 
dem Grundgedanken eines Planungsprozesses, dass Änderungen im Erschlie-
ßungskonzept nicht mehr vollzogen werden dürfen. 

Die Erstellung eines Bauzeitenablaufsplans erfolgt im Rahmen der Erschließungs-
planung und Maßnahmenumsetzung. 

Der Abschluss einer Erschließungsvereinbarung erfolgt zu gegebener Zeit zwischen 
dem privaten Vorhabenträger und der Telekom. 



20 

Anlage zur Sitzungsvorlage mit der Drucksachen-Nr. BV 19/3567 

Stellungnahme Bewertung und Gewichtung des Abwägungsmaterials sowie Würdigung 

kom Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entspre-
chend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

- eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Lei-
tungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaß-
nahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger er-
folgt, so wie dies ausdrücklich im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 
beschrieben steht, 

- die geplanten Verkehrswege in Lage und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den, 

- dem Vorhabenträger auferlegt wird, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufstellt. 

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Tele-
kommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes, aus wirtschaftlichen Erwä-
gungen heraus, auch in oberirdischer Bauweise erfolgen kann. 

Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekom-
munikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Er-
schließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend erforderlich, dass Sie 
sich rechtzeitig, mindestens drei Monate vor Baubeginn, mit uns in Verbindung set-
zen. Kontaktadresse. 

Sollte es sich um eine Privaterschließung handeln, ist der Abschluss einer Erschlie-
ßungsvereinbarung erforderlich. Bitte teilen Sie uns zu diesem Zweck die Kontakt-
daten des Erschließungsträgers mit. 

 Abwägungsvorschlag VIII: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. 

Karl-Heinz und Christa Caspari, Kölner Straße 30a, Lahnstein - mit Schreiben vom 18. Juli 2018  

 

Es ist festzustellen, dass in der Bauleitplanung der Rechtsbehelf des „Einspruchs“ 
oder „Widerspruch“ nicht existiert. Es können fachliche Stellungnahmen und Anre-
gungen zu einem Planentwurf vorgetragen werden, die dann im Rahmen der bauleit-
planerischen Abwägung zu behandeln sind. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Sie wurde um ein weiteres Schreiben mit Datum vom 24. Juli 2018 ergänzt. 

Karl-Heinz und Christa Caspari, Kölner Straße 30a, Lahnstein - mit Schreiben vom 24. Juli 2018 

 

Der Anregung kann entsprochen werden, in dem die städtebauliche Plankonzeption 
entsprechend angepasst wird. 
Der Bereich, der sich östlich an das neu geplante Grundstück auf dem Flurstück 
3954/3 anschließt, wird bis zur Höhe der östlich gelegenen baulichen Nebenanlage 
als private Grünfläche „Privatgarten“ festgesetzt. 
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 Abwägungsvorschlag IX: 
Der Anregung wird entsprochen. 
Der Bebauungsplanentwurf wird für das weitere Verfahren angepasst. 

Christoph Caspari, Mittelstraße 12, Lahnstein - mit Schreiben vom 18. Juli 2018  

 

Im Süden bestehen zur Industriestraße ebenfalls große Höhenunterschiede, so dass 
ein Fußweg an dieser Stelle nur über den aufwendigen Bau einer Treppenanlage 
machbar wäre, was sich auch negativ auf die Wirtschaftlichkeit des städtebaulichen 
Gesamtprojektes auswirkt. 

Da bereits fußläufige Anbindungen an anderer Stelle vorgesehen sind, wird der An-
regung nicht entsprochen. 

 

Der fehlende Bereich zwischen festgesetztem Fußweg und ausgebauten Ende der 
Stichstraße liegt im Bereich einer öffentlichen Verkehrsfläche, so dass der Bau des 
Fußweges rechtlich machbar und zulässig ist. 

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit der Planung wird der Geltungsbereich geringfü-
gig auf die Parzelle 514/15 (Verkehrsfläche „Industriestraße“) erweitert und als Fuß- 
und Radweg festgesetzt. Die Erweiterung des Geltungsbereichs erfolgt bis zum An-
schluss an die ausgebaute Verkehrsfläche. 

 Abwägungsvorschlag X: 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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Eheleute Helene und Michael Erdlei, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 46, Lahnstein - mit Schreiben vom 19. Juli 2018 

 

Es ist festzustellen, dass in der Bauleitplanung der Rechtsbehelf des „Einspruchs“ 
oder „Widerspruch“ nicht existiert. Es können fachliche Stellungnahmen und Anre-
gungen zu einem Planentwurf vorgetragen werden, die dann im Rahmen der bauleit-
planerischen Abwägung zu behandeln sind. 

Die grundsätzliche Überplanung der Bestandsbebauung entlang der Christian-Se-
bastian-Schmidt-Straße erfolgt durch die Stadt Lahnstein im Rahmen der ihr gege-
benen kommunalen Planungshoheit. Planungsziel ist es, den bisher hier vorliegen-
den nicht überplanten Bereich, der sich aus Bereichen nach § 34 und § 35 BauGB 
zusammensetzt, einer städtebaulich geregelten Konzeption mittels Bebauungsplan 
vorzusehen, sodass die zukünftige städtebauliche Entwicklung und Ordnung nach 
den Regeln der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt. Eine Wertminderung hierdurch 
ist nicht ersichtlich oder nachvollziehbar. 

Die angesprochenen rückwärtigen Grundstücksbereiche, insbesondere das Flurstück 
506/1, das im Eigentum des Petenten liegt, sowie das kleine Flurstück 495/2 sind 
derzeit nicht dem Innenbereich nach § 34 BauGB zugehörig, sondern dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB. Ein Anspruch auf eine Bebauung besteht entsprechend 
nicht. 

Da die Grundstücke für die Verwirklichung des Plankonzeptes nicht zwingend benö-
tigt werden, werden sie (als auch vergleichbare Lagen parallel zur Christian-Sebas-
tian-Schmidt-Straße) insoweit nur mit Festsetzungen der verbindlichen Bauleitpla-
nung versehen, die Art und Maß der baulichen Nutzung bestimmen. Dies ist in An-
passung an den westlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 24 - Im Mittelgesetz - im 
Sinne der Gleichbehandlung erforderlich. Weitergehende Vorgaben, die die bisherige 
rechtliche Situation nach den §§ 34 bzw. 35 fixieren, werden nicht vorgenommen, 
ebenso keine verbindliche „Private Grünfläche“ festgesetzt. 

Der Anregung kann entsprochen werden, in dem die städtebauliche Plankonzeption 
entsprechend angepasst wird . 
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 Abwägungsvorschlag XI: 
Der Anregung wird entsprochen. 

Jürgen Fischbach, Lahnstein - mit Schreiben vom 28. Juli 2018 

 

Es ist festzustellen, dass in der Bauleitplanung der Rechtsbehelf des „Einspruchs“ 
oder „Widerspruch“ nicht existiert. Es können fachliche Stellungnahmen und Anre-
gungen zu einem Planentwurf vorgetragen werden, die dann im Rahmen der bauleit-
planerischen Abwägung zu behandeln sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Parzellen 466/1 und 3946 in der Flur 4 
sich im Eigentum des Vorbringenden befinden. Es handelt sich hierbei um Flurstücke 
im zentralen Bereich des Plangebietes, jedoch am mittleren östlichen Rand des ei-
gentlichen Erschließungsgebietes gelegen. Der Bebauungsplanentwurf setzt für die-
sen Bereich das Baugebiet WA-2 fest. Dieses Baugebiet lässt eine maximale Zwei-
Geschossigkeit in offener Bauweise zu. Es erfolgt dabei keine Beschränkung nur auf 
Einfamilienhäuser. Baurechtlich spricht man von Einzelhäusern und Doppelhäusern. 
Im Baugebiet WA-2 sind sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser zulässig. Im Hinblick 
auf die Anzahl der zulässigen Wohnungen in Wohngebäuden regelt die Textfestset-
zung Nr. 4 im Bebauungsplan, dass pro Wohngebäude als Einzelhaus oder Doppel-
haus maximal 2 Wohnungen zulässig sind. Je Doppelhaushälfte ist entsprechend nur 
eine Wohnung zulässig. 

 

In bisherigen Kontakten und Ausführungen wurde und wird das Vorhaben eines 
„Heilpädagogischen Zentrums“ nur sehr unpräzise ausgeführt. Angaben zu benötig-
ten Grundflächen, Anzahl ggf. erforderlicher Wohnungen fehlen. 

Angaben über die gedachte, gewünschte Geschossigkeit sind schwammig angege-
ben und widersprechen sich. So wird im aktuellen Schreiben vom 28. Juli 2018 von 
einer gewünschten / gedachten „2-3 geschossigen Bauausführung der Häuser“ ge-
sprochen, in einem Anlageschreiben vom 17. März 2018 von „3 oder 4-geschossigen 
Gebäuden“. 

Das Vorhaben eines „Heilpädagogischen Zentrums“ kann baurechtlich den Anlagen 
für gesundheitliche Zwecke nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO (WA-Gebiet) bzw. § 6 
Abs. 1 Nr. 5 BauNVO (MI-Gebiet) zugeordnet werden. Diese sind nach den allge-
meinen Regelungen der BauNVO in einem Allgemeinen Wohngebiet bzw. Mischge-
biet zulässig. Der Entwurf des Bebauungsplans trifft auch keine Regelung zur Unzu-
lässigkeit einer solchen Nutzung für das Baugebiet WA-2. Auch im Bereich des im 
Osten festgesetzten Mischgebietes wäre eine bauliche Anlage für gesundheitliche 
Zwecke zulassungsfähig (sofern auch die weiteren Festsetzungen, insbesondere 
zum Maß der baulichen Nutzung eingehalten werden). 

Im Mischgebiet bestehen zudem etwas höhere städtebauliche Ausnutzungsmöglich-
keiten. So ist z.B. im MI-2 eine II bis III-Geschossigkeit zugelassen. In den übrigen 
Baugebietsteilen max. II Vollgeschosse. 
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Mit einer II-Geschossigkeit kann ein entsprechendes Vorhaben durchaus realisiert 
werden. Warum eine höhere Geschossigkeit zwingend benötigt wird, wird in der Stel-
lungnahme nicht aufgezeigt und entsprechend nicht begründet. 

Aus städtebaulichen Gründen (u.a. Exposition des Plangebietes aufgrund der topo-
graphischen Situation, Umgebungsbebauung) soll im zentralen Erschließungs- und 
Bebauungsbereich keine höhere Geschossigkeit als II Vollgeschosse zugelassen 
werden. Einer diesbezüglichen Anregung zu einer Erhöhung der bislang vorgesehe-
nen maximalen Geschossigkeiten wird daher nicht entsprochen. 

 

Zwischenzeitlich haben weitere Abstimmungsgespräche mit dem Vorbringenden 
stattgefunden. Im Ergebnis wurde ein kompletter Grundstücksverkauf an den Er-
schließungssträger und eine private Grundstücksneuordnung für Flächenbereiche 
des Alteigentums abgestimmt. Einzelheiten werden privatrechtlich zwischen Er-
schließungsträger und Privatperson geregelt. 

Das im Rahmen einer privatrechtlichen Neuordnung vorgesehene Grundstück liegt 
an der zukünftigen inneren Erschließungsstraße und wird entsprechend sachgerecht 
verkehrlich erschlossen.  

 

Auf dieser Basis wird der Bebauungsplanentwurf für die Planentwurfsfassung ange-
passt. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Aufgrund der topographisch exponierten Lage des Plangebietes in westliche Rich-
tung soll eine größere Höhenentwicklung, als bisher über die Festsetzung des Be-
bauungsplans vorgesehen, nicht ermöglicht werden. Hierzu zählt auch eine weiter-
gehend verdichtete Bauweise. Dies ist kein städtebauliches Planungsziel für das 
Plangebiet. 

Da nach den zuvor erläuterten Festsetzungen zur Höchstanzahl von Wohnungen je 
Einzelhaus durchaus maximal zwei Wohnungen zulässig sind, beschränkt sich die 
mögliche Wohngebäudebelegung nicht nur auf Einfamilienhäuser. Mit dem vorgese-
henen Angebot an Baugrundstücken wird durchaus auch Belangen junger Familien 
mit Kindern Rechnung getragen. 

Die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden nicht er-
höht. Im Hinblick auf die erfolgten Abstimmungen zwischen Erschließungsträger und 
Privatperson ist eine grundsätzliche Lösungsmöglichkeit aufgezeigt.  

 Abwägungsvorschlag XII: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt.  

J. Fischbach - mit Schreiben vom 30. Juli 2018 

Leider ist mir auf Seite 2, im Absatz 2 des o.g. Schreibens ein Schreibfehler unter-
laufen. Es handelt sich statt Parzelle 3046 um die Parzelle 3946. Ich bitte, diesen 
Fehler zu entschuldigen und zu berichtigen. 

Kein Abwägungsbedarf. 
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Gisela Jungen, Lahnstein, mit Schreiben vom 30. Juli 2018 

Ich beziehe mich auf die persönliche Unterredung vom 23. Juli 2018 und telefonische 
vom 30.7.18 und bin bereit, von Parzelle 3954/2, die 417 qm groß ist, ca. 21 qm zu 
verkaufen. Der Rest soll als Wiese bleiben. 

Parzelle 3962/3 verkaufe ich ganz.  

Die städtebauliche Plankonzeption kann angepasst werden. 

 Abwägungsvorschlag XIII: 
Der Anregung wird entsprochen. 

Stefan Junker, Lahnstein - mit Schreiben vom 31. Juli 2018 

 

Der Sachverhalt wurde seitens des Erschließungsträgers zwischenzeitlich im Detail 
mit dem Vorbringenden abgestimmt. Der Verlauf des Fußweges kann für das weitere 
Bebauungsplanverfahren angepasst werden.  

 Abwägungsvorschlag XIV: 
Der Anregung wird entsprochen. 
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Herr Kordon, Kölner Straße 23 - mit Eingabe vom 25. Juli 2018 

 

Die Bestandsbebauung im südwestlichen Randbereich des Plangebietes (beste-
hende Bauzeile entlang der Kölner Straße - Nebenstraße) ist über eine Stichstraße 
erschlossen, die direkt an die parallel verlaufende Kölner Straße ansetzt. 

Der Anregung zur Einplanung einer Querverbindung nördlich der Bestandsbebauung 
„Kölner Straße 32“ zur geplanten inneren Erschließungsstraße wird nicht entspro-
chen. Dies insbesondere aus dem Aspekt, dass erforderliche Fahrradien einen nicht 
unerheblichen Flächenverbrauch mit sich bringen. 

Für die erforderliche Verkehrsfläche und die Kurvenausbildung wird die Funktion der 
Schallschutzbebauung, die im Baugebiet MI-2 konzipiert ist, unterlaufen. 

Da die verkehrliche Erschließung der Bestandsbebauung entlang der Kölner Straße 
zudem vorhanden ist, wird zur Anregung kein Planänderungsbedarf erkannt.  

 Abwägungsvorschlag XV: 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  

Karl Schmitz, Koblenz - mit Schreiben vom 23. Juli 2018 

Nach Einigung der Erbengemeinschaft möchten wir Ihnen die Parzelle gerne zum 
Kauf anbieten. 

Für eine gute Zusammenarbeit bedanken wir uns im Voraus. 

Die städtebauliche Plankonzeption kann entsprechend angepasst werden. Die bisher 
als private Grünfläche konzipierte Fläche wird als Wohnbaugrundstücksfläche konzi-
piert.  

 Abwägungsvorschlag XVI: 
Der Anregung wird entsprochen.  
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Eheleute Hella und Helmut Schröder, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 44a, Lahnstein - mit Schreiben vom 23. Juli 2018  

 

Die Petenten sind Eigentümer des Grundstück im südwestlichen Eck des Plangel-
tungsbereichs des Bebauungsplans. 

Eine Überplanung des Grundstückes erfolgt im Rahmen der kommunalen Planungs-
hoheit der Stadt Lahnstein. Dies ist grundsätzlich zulässig. 

Da das Grundstück für die Verwirklichung des Plankonzeptes nicht zwingend benö-
tigt wird, wird es (als auch vergleichbare Lagen parallel zur Christian-Sebastian-
Schmidt-Straße) insoweit nur mit Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung 
versehen, die Art und Maß der baulichen Nutzung bestimmen. Dies ist in Anpassung 
an den westlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 24 - Im Mittelgesetz - im Sinne 
der Gleichbehandlung erforderlich. Weitergehende Vorgaben, die die bisherige recht-
liche Situation nach den §§ 34 bzw. 35 fixieren, werden nicht vorgenommen, ebenso 
keine verbindliche „Private Grünfläche“ festgesetzt. 

Der Anregung kann entsprochen werden, in dem die städtebauliche Plankonzeption 
entsprechend angepasst wird. 
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Die Festsetzungen und Empfehlungen zum Immissionsschutz werden auf Grundlage 
des eingeholten und für die vorliegende Bauleitplanung erforderlichen Immissions-
schutzgutachtens getroffen. Im Bebauungsplanvorentwurf werden hierzu Festset-
zungen getroffen. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ausgeführ-
ten „Anforderungen an die Bausubstanz“ lediglich bei Neubauten zu erfüllen sind. 
Hierauf weist auch das Fachgutachten hin. 

Die Belange des Immissionsschutzes gelten grundsätzlich auch bei Situationen nach 
§ 34 BauGB, da die umliegenden Verkehrsstraßen mit den entsprechenden Ver-
kehrsbelastungen vorhanden sind. In der Bauleitplanung ist in der Abwägung die Be-
rücksichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen, sodass die 
Einholung eines Immissionsschutzgutachtens erforderlich geworden ist. Entspre-
chende Regelungen waren und sind im Bebauungsplan zu treffen. 

Planänderungsbedarf hierzu besteht nicht. 

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Aspekt wird im eingeholten Verkehrsgutachten berücksichtigt. 

Rückstaus sind grundsätzlich nicht unzulässig. Der Aspekt steht in Zusammenhang 
mit der Erweiterung der Gewerbeflächen Koblenzer Straße. Der Sachverhalt ist ent-
sprechend im Rahmen einer Bauleitplanung bzw. Verkehrsgutachten für diesen Be-
reich zu beleuchten - nicht im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans. 

 Abwägungsvorschlag XVII: 
Der Anregung wird entsprochen. 
Sonstiger Planänderungsbedarf wird nicht erkannt.  
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Agnes Schug-Speyerer, Monika Korb, Silvia Wittich, Lahnstein - mit Schreiben vom 26. Juli 2018 

 

Im Baugebiet MI-1 und MI-2 sind Gebäude mit bis zu acht Wohnungen zulässig. In-
sofern sind hier durchaus Gebäude mit kleineren Wohnungen, auch als Mietwohnun-
gen denkbar. 

Für den übrigen Plangebietsbereich ist eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäu-
sern zulässig. 

Weitergehend verdichtete Bauweisen sind in diesen Bereichen kein Planungsziel des 
vorliegenden Bebauungsplans. 

Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. 

 Abwägungsvorschlag XVIII: 
Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. 

Anna Deimel / Anna Zander, Lahnstein - mit Schreiben vom 2. August 2018 

Die private Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In einer ergänzenden Stel-
lungnahme vom 5. August 2018 wird darauf hingewiesen, dass man im Hinblick auf 
die vorgetragenen Anregungen nicht verursachen möchte, dass die Grundstücks-
preise erhöht werden. 
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Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern sieht der Bebauungsplan optional nur im 
östlichen Randbereich im Mischgebiet vor. Dies betrifft entsprechend den topogra-
phisch gesehen oberen Rand des Plangebietes. Im Übrigen ist eine Bebauung mit 
Einzel- und Doppelhäusern zulässig. Dabei sind pro Wohngebäude als Einzelhaus 
oder Doppelhaus maximal zwei Wohnungen zulässig. Planänderungsbedarf hierzu 
wird nicht erkannt. 

Die Festsetzung, dass entlang straßenseitiger Grenzen Einfriedungen nur bis maxi-
mal ein Meter Höhe zulässig sind, wird beibehalten. Einer Erhöhung zu Einfriedun-
gen bis zwei Meter Höhe wird nicht entsprochen, da hierdurch ein baugestalterisch-
städtebauliches Bild entstehen kann, was nicht gewünscht ist und zudem aus Grün-
den der Verkehrssicherheit nicht erstrebenswert ist. 

Die Festsetzung zum Einfriedungsabstand zur Straße mit einem halben Meter wird 
beibehalten. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Öffentliche Parkplatzmöglichkeiten werden im Zuge der verkehrstechnischen Er-
schließungsplanung innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Straßenverkehrsraums vorgesehen. Der Bebauungsplan setzt flächenhaft die öffent-
lichen Verkehrsflächen fest, es ist nicht Aufgabe des Bebauungsplans, straßenraum-
gestalterische Details festzulegen. 

Die städtebauliche Plankonzeption sieht bislang keinen Spielplatz vor. Das Erschlie-
ßungsgebiet ist durchweg topographisch nicht unerheblich bewegt, sodass ein ebe-
ner Spielplatz nicht entstehen wird. Im Hinblick auf die höheren Grunderwerbs- und 
Erschließungskosten muss für die Wirtschaftlichkeit des Plangebietes der Anteil des 
vermarktbaren Nettobaulandes hoch sein. Die Einplanung weitergehender öffentli-
cher Flächen, insbesondere für einen Spielplatz oder einen öffentlichen Parkplatz 
führen voraussichtlich zu einer Erhöhung der Grundstücksverkaufspreise. 

Die Straßenverkehrsflächenbreiten werden in hinreichender Breite im Bebauungs-
plan konzipiert. Es ist beabsichtigt, dass der Bereich der zentralen Ringerschließung, 
die im Osten jeweils an die Kölner Straße anschließt, im weiteren Planverfahren mit 
7,5 m vorgesehen wird. Für die übrigen im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen 
Verkehrsflächenbreiten wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Weitergehende De-
tails zur Straßenraumgestaltung obliegen der fachtechnischen Erschließungsplanung 
(Straßenplanung). Im Bebauungsplan können hierzu keine Festsetzungen getroffen 
werden. 

Die Festsetzung von Straßenabschnitten als Spielstraße sind auch mit erheblichen 
Einschränkungen für die Befahrung und das Parken von Fahrzeugen verbunden. Es 
wird eine verkehrsberuhigte Straßenraumgestaltung angestrebt, eine Festlegung als 
Spielstraße ist dazu nicht erforderlich. 
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Die weitergehende Einplanung von Fußwegen in Plangebietsmitte in Ost-/West-
Richtung wäre nur als aufwändige Treppenanlage mit entsprechend erhöhten Bau-
kosten denkbar. Auch dies würde zu einer Erhöhung der Grundstücksverkaufspreise 
führen. 

Der Anregung zur Anlage einer weiteren fußläufigen Anbindung am westlichen 
Randbereich des Plangebietes wird nicht entsprochen. 

Im Süden bestehen zur Industriestraße ebenfalls große Höhenunterschiede, so dass 
ein Fußweg an dieser Stelle nur über den aufwendigen Bau einer Treppenanlage 
machbar wäre, was sich auch negativ auf die Wirtschaftlichkeit des städtebaulichen 
Gesamtprojektes auswirkt. Da bereits fußläufige Anbindungen an anderer Stelle vor-
gesehen sind, wird der Anregung nicht entsprochen. 

 Abwägungsvorschlag XIX: 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  

Anna Deimel / Anna Zander, Lahnstein - mit Schreiben vom 5. August 2018 

 

Kein Abwägungsbedarf. 

Caritasverband, Philipp-Gehling-Str. 4, Montabaur - mit Schreiben vom 13. August 2018 

Wir als Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn decken in Lahnstein als wichtigster 
örtlicher Wohlfahrtsverband einen Großteil des Beratungsbedarfs in schwierigen so-
zialen Lagen, sind in der ambulanten und stationären Alten- und Gesundheitshilfe 
sowie in der Behindertenhilfe tätig. Außerdem betreiben wir eine Facheinrichtung für 
Menschen ohne Wohnung an zwei Standorten. 

Das Thema bezahlbarer Wohnraum liegt uns sehr am Herzen, deshalb möchten wir 
uns zum geplanten Baugebiet „Alte Markthalle“ äußern, dessen Planungen kürzlich 

Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern sieht der Bebauungsplan optional im östli-
chen Randbereich im Mischgebiet MI-1 und Mischgebiet MI-2 vor. Hier können u.a. 
Wohngebäude mit bis zu acht Wohnungen je Gebäude errichtet werden. Insofern 
besteht grundsätzlich ein Angebot für Mehrfamilienhäuser im Plangebiet. 

Im Übrigen ist eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern zulässig. Dabei sind 
pro Wohngebäude als Einzelhaus oder Doppelhaus maximal zwei Wohnungen zu-
lässig.  
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für die Öffentlichkeit auslagen. 

Mit der Nähe zu Koblenz sind auch in Lahnstein deutlich steigende Mieten, Grund-
stücks- und Immobilienpreise zu verzeichnen. Gleichzeitig hat sich in den letzten 20 
Jahren die Anzahl der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbildung signifikant 
verringert, da die Stadt fast alle Immobilien veräußert hat. 

Ein von uns initiierter „Runder Tisch“ zum Thema „Bezahlbares Wohnen“ hat mit ört-
lichen Akteuren aus Stadtverwaltung, Kirchen, Caritas, Jobcenter, Wohnungsgenos-
senschaft, Haus & Grund ergeben: 

der Wohnungsmarkt in Lahnstein ist angespannt, jedoch nicht mit der Situation in 
den großen Ballungszentren zu vergleichen. Es gibt noch Wohnungsangebote, wirk-
lich preiswerte Wohnungen werden auf dem freien Markt aber fast nur noch von der 
Baugenossenschaft Rhein-Lahn angeboten. Deren Auswahlkriterien sind jedoch ähn-
lich wie von privaten Vermietern. Dadurch, dass verschiedene Gruppen bis hin zum 
Mittelstand um das knappe Gut „bezahlbarer“ Wohnraum konkurrieren, bleiben die 
Schwächeren auf der Strecke. Das trifft neben den „Randgruppen“ auch immer mehr 
Rentner, Geringverdiener und größere Familien. Viele Wohnungen, insbesondere 
von privaten Vermietern, werden per Mundpropaganda vermittelt. 

Das Plangebiet wird über eine investorenseitige Lösung erschlossen und realisiert. 
Eine andere Entwicklung der Ausgangsfläche (eigentliches Erschließungsgebiet), die 
sich durch eine Vielzahl an Alteigentümern auszeichnet, ist nachweislich die letzten 
Jahre bzw. Jahrzehnte nicht möglich gewesen. Da bereits der erforderliche Grund-
stücksankaufspreis hoch ist, kann unter Berücksichtigung der erforderlichen Er-
schließungskosten und der Bodenrichtwerte kein Baugebiet entstehen, dass niedrig-
preisig an den Markt gebracht werden kann. 

Die Nachfrage der potentiellen Bauherren beim Erschließungsträger geht ganz ein-
deutig in Richtung einer Einzelhausbebauung mit Ein- und/oder Zweifamilienhäuser. 
Daher ist auch aus diesem Grund das städtebauliche Konzept für den räumlich 
überwiegenden Bereich so ausgerichtet worden. 

Eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung sollte eines der wichtigen Ziele der 
Stadtentwicklung der Stadt Lahnstein sein. Daher sollte der Verbesserung der Ver-
sorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem, barrierefreiem und preisgünstigem Miet-
wohnraum eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Dazu würde unter anderem 
eine aktive Steuerung des Wohnungsbaumarktes und dessen sinnvoller Mischung 
hinsichtlich Preissegment und Bautypologie in neuen (und bestehenden) Baugebie-
ten gehören. 

Mit einer Wohnflächenentwicklung mit dem Ziel, möglichst wenig Kosten für Planung 
und Erschließung zu haben, kann der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht 
kompensiert werden. Vielmehr wird so dem Ziel der Gewinnmaximierung und der Er-
füllung größtmöglicher Renditeerwartungen des Investors entsprochen. Die Grund-
stücke werden hochpreisig verkauft, die Baukosten sind hoch. Im vorliegenden Bau-
gebiet werden praktisch keine Mietwohnungen entstehen. Hier bedarf es einer kom-
munalen Gegensteuerung. 

Beim Verkauf städtischer Grundstücke auf den neu ausgewiesenen Wohnbauflächen 
hat die Stadt die Möglichkeit, unmittelbar Einfluss zu nehmen auf die künftige Nut-
zung und damit auch auf die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum (in Anleh-
nung an die Konzeptvergabe). 

Aufgrund des Teils topographisch gesehen stark bewegten Geländes ist die Möglich-
keit zur Realisierung von barrierefreien Wohnungen deutlich schwieriger und kosten-
aufwändiger als bei ebenem Ausgangsgelände. Dies führt ebenfalls dazu, dass kos-
tengünstiger Wohnraum im in Rede stehenden Gebiet schwieriger zu erreichen ist. 
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Wir möchten daher anregen, dass die Stadt Lahnstein mit ihrer sozialen Verantwor-
tung die bestehende Planung des Baugebietes „Alte Markthalle“ nochmals über-
denkt. Es sollte geprüft werden, ob es möglich ist, z.B. mit der örtlichen Genossen-
schaft oder anderen Partnern auf einem Teil der Grundstücke sozialen Wohnungs-
bau oder andere niedrigpreisige, barrierefreie Mietwohnungen zu errichten. 

 

 Abwägungsvorschlag XX: 
Den Anregungen wird nicht entsprochen. 



37 

Anlage zur Sitzungsvorlage mit der Drucksachen-Nr. BV 19/3567 

Übersicht der zu fassenden Beschlüsse 
 

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems - mit Schreiben vom 27. Juli 2018.......................................................................................................................................... 1 

Abwägungsvorschlag I: Die Ergebnisse des eingeholten Artenschutzgutachtens werden in die Planunterlagen eingearbeitet und bei der 
Maßnahmenumsetzung berücksichtigt. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird eine externe, artenschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahme in die Planung eingebracht, die insbesondere der Avifauna dient. ................................................................................................................ 2 

Abwägungsvorschlag II: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Der Bebauungsplan kann aus den Darstellungen des genehmigten und damit wirksamen 
Flächennutzungsplans entwickelt werden. ...................................................................................................................................................................................................... 3 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz - mit Schreiben vom 25. Juli 2018 ........................................................................................................................................ 4 

Abwägungsvorschlag II (dito): Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Der Bebauungsplan kann aus den Darstellungen des genehmigten und damit 
wirksamen Flächennutzungsplans entwickelt werden. .................................................................................................................................................................................. 5 

Abwägungsvorschlag III: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. ........................................................................................................................................................ 7 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur - mit Schreiben vom 31. Juli 2018 ............................. 8 

Abwägungsvorschlag IV: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. ......................................................................................................................................................10 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz - mit Schreiben vom 18. Juli 2018 ...................10 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz - mit Schreiben vom 2. August 2018 ...................................................10 

Abwägungsvorschlag V: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. Eine weitergehende Abstimmung mit der GDKE erfolgt direkt zwischen 
Erschließungsträger und Fachbehörde. .........................................................................................................................................................................................................11 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz - mit Schreiben vom 2. August 2018 ...................................................................................................................12 

Abwägungsvorschlag VI: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. ......................................................................................................................................................13 

Landesbetrieb Mobilität Diez - mit Schreiben vom 17. Juli 2018 ............................................................................................................................................................................14 

Abwägungsvorschlag VII: Die Zustimmung des LBM wird zur Kenntnis genommen. Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. ...................................................15 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, Bonn - mit Schreiben vom 3. Juli 2018 ................................................................15 

Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Westerburg - mit Schreiben vom 12. Juli 2018 .................................................................................................................15 

Handwerkskammer Koblenz - mit Schreiben vom 19. Juli 2017 .............................................................................................................................................................................16 

Industrie- und Handelskammer Regionalgeschäftsstelle Montabaur - mit Schreiben vom 25. Juli 2018 ...............................................................................................................16 

inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, Saarlouis - mit Schreiben vom 16. Juli 2018 .....................................................................................................17 

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co KG, Koblenz - mit Schreiben vom 19. Juli 2018 .........................................................................................................................................18 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, Koblenz - mit Schreiben vom 23. Juli 2018 ..............................................................................................18 

Abwägungsvorschlag VIII: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. ....................................................................................................................................................20 

Karl-Heinz und Christa Caspari, Kölner Straße 30a, Lahnstein - mit Schreiben vom 18. Juli 2018 .......................................................................................................................20 



38 

Anlage zur Sitzungsvorlage mit der Drucksachen-Nr. BV 19/3567 

Karl-Heinz und Christa Caspari, Kölner Straße 30a, Lahnstein - mit Schreiben vom 24. Juli 2018 .......................................................................................................................21 

Abwägungsvorschlag IX: Der Anregung wird entsprochen. Der Bebauungsplanentwurf wird für das weitere Verfahren angepasst. ...............................................22 

Christoph Caspari, Mittelstraße 12, Lahnstein - mit Schreiben vom 18. Juli 2018 .................................................................................................................................................22 

Abwägungsvorschlag X: Der Anregung wird nicht entsprochen. ...............................................................................................................................................................22 

Eheleute Helene und Michael Erdlei, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 46, Lahnstein - mit Schreiben vom 19. Juli 2018 .............................................................................23 

Abwägungsvorschlag XI: Der Anregung wird entsprochen. ........................................................................................................................................................................24 

Jürgen Fischbach, Lahnstein - mit Schreiben vom 28. Juli 2018 ............................................................................................................................................................................24 

Abwägungsvorschlag XII: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. .....................................................................................................................................................27 

J. Fischbach - mit Schreiben vom 30. Juli 2018......................................................................................................................................................................................................27 

Gisela Jungen, Lahnstein, mit Schreiben vom 30. Juli 2018 ..................................................................................................................................................................................28 

Abwägungsvorschlag XIII: Der Anregung wird entsprochen. ......................................................................................................................................................................28 

Stefan Junker, Lahnstein - mit Schreiben vom 31. Juli 2018 ..................................................................................................................................................................................28 

Abwägungsvorschlag XIV: Der Anregung wird entsprochen. ......................................................................................................................................................................28 

Herr Kordon, Kölner Straße 23 - mit Eingabe vom 25. Juli 2018 ............................................................................................................................................................................29 

Abwägungsvorschlag XV: Der Anregung wird nicht entsprochen. .............................................................................................................................................................29 

Karl Schmitz, Koblenz - mit Schreiben vom 23. Juli 2018 ......................................................................................................................................................................................29 

Abwägungsvorschlag XVI: Der Anregung wird entsprochen. ......................................................................................................................................................................29 

Eheleute Hella und Helmut Schröder, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße 44a, Lahnstein - mit Schreiben vom 23. Juli 2018 ..........................................................................30 

Abwägungsvorschlag XVII: Der Anregung wird entsprochen. Sonstiger Planänderungsbedarf wird nicht erkannt. ...........................................................................31 

Agnes Schug-Speyerer, Monika Korb, Silvia Wittich, Lahnstein - mit Schreiben vom 26. Juli 2018 ......................................................................................................................32 

Abwägungsvorschlag XVIII: Es wird kein Planänderungsbedarf erkannt. .................................................................................................................................................32 

Anna Deimel / Anna Zander, Lahnstein - mit Schreiben vom 2. August 2018 ........................................................................................................................................................32 

Abwägungsvorschlag XIX: Den Anregungen wird nicht entsprochen. .......................................................................................................................................................34 

Anna Deimel / Anna Zander, Lahnstein - mit Schreiben vom 5. August 2018 ........................................................................................................................................................34 

Caritasverband, Philipp-Gehling-Str. 4, Montabaur - mit Schreiben vom 13. August 2018 ....................................................................................................................................34 

Abwägungsvorschlag XX: Den Anregungen wird nicht entsprochen. ........................................................................................................................................................36 

 


